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5l .Juli1931 .
Regelung des Marktfahrzeug verkehres auf demNaschmarkt .

Das " iener Strassenpolizeigesetz hat eine Abänderungderden
notwondigMarktfuhrwerksverkehrauf demNaschmarkteregelndenMagistrats-Kundmachung/

gemacht .MitVerordnungvom . Julidieses Jahres sind daherdienachstehenden
Bestimmungenüber den Marktfahrzeugverkehrauf demNaschmarkteerlassenwordn :

I .AllgemeineBestimmungen :
. ) DerMarktdarf nur vonFahrzeugenbefahren werden ,diedieZu- undAbfuhrvonMarktwarenbesorgen .JedeDurchfahrtsowiedasFahrenmitFahrrädern über den Markt ist verboten .

. ) LizenzierteMarkthelferundandere vomMarktamtbefugtePer¬
sonen dürfen den Markt auch während der Marktzeit mit ihren Rodeln undHand¬
wagen befahren ,müssen aber den kürzesten Wegzu den zu beliefernden Ver¬
kaufsständenoderEinkäuferfahrzeugennehmen .DieseHandwagendürfennurvonnormaler Grösse sein .

. ) DieFahrzeugedürfen nur an den mit Tafeln besondernge - ¬
kennzeichnetenStellen undnur in der angegebenenFahrtrichtungin denMarkteinfahren und müssen den Markt an den durch Tafeln bezeichneten Ausfahrts¬
stellen wiederverlassen .DieWarenmüssenmitder grösstenBeschleunigungab¬und aufgeladenwerden .

. ) JedeVerstellungdesMarktplatzes,derZu- undDurchgängemitFahrzeugen ,Fahrzeugbestandteilen ,Handwagen ,Emballagen oder Watenist ver - ¬
boten .

II .BesondereBestimmungen :
. FürdenGrossmarkt.( GebietzwischendenZellengruppen27bis30unddemwienflussaufwärtsgelegenenMarktende,FahrbahnenderLinkenundRechtenWienzeile ,derenSeitengassenundSteggasse. ) :
. )Fahrzeuge ,die die Zufuhr der Marktwaren für die Verkäuferbesorgen,dürfenin denGrossmarktdenganzenTageinfahrenundnurdiedurcheigeneTafelngekennzeichnetenEin - undAusfahrtsstellenbenützen .
. )Fahrzeuge der Einkäufer dür en im allgemeinen dasMarktgebietnicht befahren .Die Zufahrt der aus der Richtung Innere Stadt ankommenden

Einkäuferfahrzeuge ist nur durch dieJoanelligasse -Dürergasse-Eggerthgasse
in die LinkeWienzeilezulässig .Die Fahrzeugeder Einkäuferhabenin derLin¬
kenWienzeilevordenHäusernNr .18bis 22undNr .28bis 61unterFreihal-¬tung der mittleren Fahrbahnmarktseitigin einer undhäuserseitig inzweiReihenzu parken( Richtungzum . Bezirk ) ;die Fahrbahnder LinkenWienzeile
vor denHäusernNr .24 bis 28 undNr .66 bis 68 darf zumParkennichtbenütztwerden .Sollte mit diesemParkplatz nicht das Auslangengefundenwerden ,sokönnendie Einkäuferfahrzeugeauchin der Girardigasse ,Laimgrubengasse,Köst¬lergasse ,Stiegengasse ,Joanelligasse ,Eggerthgasse,Dürergasse und Luftbadgasse
parken .Soferne es die Verkehrsverhältnissc zulassen ,darf auch beiderseits

der Fahrbahnengeparkt werden ,doch mussdie mittlere FahrbahngenügendRaum
für zweisich begegnendeFahrzeugebicten .Fahrzeugeder Einkäufer ,diedurchdie Magdalenenstrasseankommen,habenobenfallsauf denbereitsgenanntenPlätzeroderin derMagdalenenstrassevordenHäusernNr .1 beziehungsweise2bis 8 zuparken .BeiletztgenannterHäuserreihedürfendieFahrzeugenurein¬reihigaufgestelltwerden ,derengeTeilderMagdalenenstrassemussjedenfallsfreigehaltenwerden .VomHauseNr .20anbis zurEsterhazygassekönnensodann
dieseFahrzeugeaufSeitedergeradenOrientierungsnummernin einerReiheparken .

3 .DerWarenverkaufaufdenParkplätzenderEinkäuferistver-¬boten .
. ) DasMarktamtkannin besondersbegründetenFällenübermünd-¬lichesAnsuchendenEinkäufernausnahmsweisedieEinfahrtin dasMarktgebietgestatten .
. ) AufdemfürdieGärtnerbestimmtenTeiledesProduzentenplatzes ( sogenanntenGartnermarkte )ist dasParkenundderWarenverkaufvomFahrzeuggrundsätzlichverboten .EineAusnahmebildennurdiesogenanntengeschüttetenFuhren " ,dassind jene ,bei denendie Warenlose verladenundohne Behälter oder Verpackung zu Markte gebracht werden .
. ) DieKartoffelbauern haben sich in der Rechten WienzeilevordenHäusernNr .19bis 61(Kartoffelbauernplatz )aufzustellenundzudiesem

Verkaufsplatzvonder LinkenWienzeileausdurchdie EinfahrtIgegenüberdemHausNr .56zuzuführen.DieKartoffelbauernund- händlerhabendenMarktnachAbverkaufihrerWarenodernachMarktschlussdurchdieSteggassezuver¬lassen . Weitersdürfen sich die Kartoffelfahrzeugefür den Fall,als vorge- ¬
nannterPlatz überfüllt ist ,marktseitigin der LinkenWienzeilevomHausNr .
56anschliessendgegenden1 .Bezirkhin( RichtungMagdalerenstrasse)aufstellen.SobaldjedochaufdemKartoffelbaurnplatzeinPlatzfrei wird ,habondic
aufderLinkenWienzeilebefindlichenKartoffenfahrzeugesofortnachderReichenfolgeihrer Aufstellungdorthinnachzurücken.
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II .Blatt

. )In der Stoggassedürfen zur Warenausräumungnur dieGeh-steige in Anspruchgenommenwerden .DieFahrbahnselbst sowiejeein
1MeterbreiterStreifenderGchsteigelängsderHäusermussvollständigfreigchalten worden .

. )Dio gegenüberden HäusernLinkoWienzeileNr .66 und68
gelogenoSchutzinsel,danndervordieserInselbefindlicheStrassenteilvomerstenbiszumdrittenBaumshhutzøitterunddersogenannteTrottoirspitgbelderEinmündungdorMardalononstrassein dieLinkeWienzeiledürfenzurWarenausraumungnichtboanspruchtwerden,sondernmüssenvoll-¬ständig freigchalten werden .

. )DieGärtnerhabenvonder EinfahrtI ( gegenüberdemHauseLinkeWienzeileNr .56 )odervonderEinfahrtII (gegenüberderEinmündungderEggorthgasse)in dasMarktgebicteinzufahren ,ihreWarensofortabzu¬ladenundbeiderAusfahrtin derMittedesMarktes( beidorUhr ) ,undzwarbis7 Uhrnurin derRichtungdurchdieMagdalenonstrasseodorSteg-¬gassewiederdenMarktzuvorlassen.Nach7Uhrkannauchstadtwärtsgefah-¬renwerden.DieleerenFahrzeugederGärtnerundsonstigenLandpartienHåbonin derHamburgerstrasse,in dorRochtonWionzollozwvischendorRü¬
diger -undPilgramgasse,in derRüdigergasse ,WehrgassenFranzensgasseundKettenbrückengasse ,fernerin derLinkenWienzeilezwischenderProsch¬kogasseundPilgrambrückein derProschkegasse,indemunterenTeilederEsterhazygasseundinderSpörlinggassezuparken.InderHamburgorstrasseundin derLinkenWienzeiledürfenbeideFahrbahnseiten,in denübrigen
StrassenzügenjedochnurdievordenHäusernmitungedarenOrientierungs-¬nummerngelegenenFahrbahnseitendurch je eine einzige Fahrzeugreihein
Anspruch genommenwerden .

10 .DieZufahrtaufdenoberenLandparteienplatz(sogenannteInsel )erfolgtdurchdieEinfahrtIII (gegenüberHausNr .70inderLinken
Wienzeile),DieZufahrtzudiesemHausemussjederzeitfreigehaltenwerden.DieAusfahrtausdiesemMarktteileerfolgtnurdurchdieSteggasse.11) . Einkäufermit Handwagendürfennur bei Einfahrt I(gegen-¬überdomHausNr .56inderLinkenienzeile)denMarktbefahren,umdenfürdiebostimmtenAufstellungsplatz( vordemHauseRechteWienzeileNr.49 )aufdemkürzestenWegzuerreichen.DieAbfahrtvondiesemAufstellungs-¬platz erfolgt nur durch die Ausmündungder Rechten Wienzeilc bei HausNr .
49in die Hamburgerstrasse(verlängerteWehrgasse) .EinBefahrendesMarktesmitHandwagenist nurdenkizenziertenMarkthelfernundanderenvomMarkt-¬amtebefugtenPersonengestattct ,allenanderenPersonenverboten .. FürdenKleinmarkt .( GebietvomBoginndesMarktesbis zumEndeder Zellengruppen20,25und26) :

Fahrzeuge,diedieZu- oderAbfuhrderMarktwarenbesorgen,dürfen nur vor 7 Uhr und nach 11 Uhr in dieses Marktgebieteinfahron .
EinkäuferdürfenausserdemdiesenTeildesMarktesmitihronHandwagenin der Zeit von 7 bis 8 Uhrbefahren .

Fuhrleute ,die sich mitder UebornahmevonMarktfuhtenbe-¬fassen ,dürfenihreFahrzeugenuraufdenihnenvonderMagistrats-Abtei¬lung57zugewiesenenStandplätzenaufstellen .DurchdieBonützungdieser
StandplätzedarfjedochderDurchzugsverkehrinkeinerWeisegestörtwerden.Auf diesen Standplätzen ist ,obenso wie auf demgesamtenMarktgebiete ,die
AufstellungvonunbespanntemFuhrwerkunddieHinterlegungvonWagenbostand-¬toilen vorboten .

D .SicherheitderMarktbesucher .
. )WährondderüblichenMarktstundendarfaufdomgantenMarkt-¬gebietenurlangsamgefahrenwerdon.Fernerist beiallenWaronmanipulatio¬nenundbeimFahrenmitgrössterVorsichtvorzugehen,umeineGafährdungoderBeschmutzungderMarktbesucherauszuschliessen.
. )DieDurchfahrtvonmarktfremdenFahrzeugenist inderZeitvonMitternachtbis7UhrdurchdieLinkeWienzeileindemTeilezwi-¬schenderStiegengasseundEggerthgasseunddurchdieSteggasseverboten.DiesesVornotgiltnichtfürdieNachtvomSamstagaufSonntag.III .Strafbestimmungen .

UebertretungendieserVerordnungwerdenvonderBundespolizei -¬dircktionnach§79desWienerStrassenpolizeigesctzesmitGeldstrafenbiszu4Wochenbestraft,deranStollcodornebenderGoldstrafeverhängtwordenkann .
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